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Über die Freiheit, sich abhängig zu machen: 
Notizen zur autonomen Schule

ANDREA LIESNER

Das Thema ›Pädagogik und Freiheit‹ ist ein weites Feld und bietet eine Vielzahl von 
Zugangsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit den aktuellen sozioökonomischen 
Transformationsprozessen und ihren Implikationen für das staatliche Bildungswe-
sen wird hier nun eine Freiheit im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, die staat-
lichen Schulen seit einigen Jahren mit dem Begriff ›Autonomie‹ zugesprochen 
wird. Dass es dabei nicht um die Freiheit geht, sich tatsächlich im Wortsinne selbst 
Gesetze geben zu dürfen, wissen neben den Kritikern auch all diejenigen, welche 
die Autonomisierungsprogramme aus unterschiedlichen Gründen voran treiben oder 
begrüßen. Entsprechend ist im politischen und pädagogischen Gegenwartsdiskurs 
üblicherweise von ›Teil-Autonomie‹ die Rede, von »›relative[r] Autonomie‹«, von 
»›beschränkte[r] Selbstverwaltung‹«, von »›Gestaltungsautonomie der Einzelschu-
le‹« oder auch von einer »›Vergrößerung‹« der schulischen »›Entscheidungs- und 
Handlungsmöglichkeiten‹« (vgl. Magotsiu-Schweizerhof (2000), S. 225f, vgl. auch 
Schirlbauer (2006), S. 17ff). Die neue Autonomie öffentlicher Bildungseinrichtungen 
ist also durchaus als begrenzte erkannt, weil weiterhin der Staat den gesetzlichen 
Rahmen gibt, die das öffentliche Schulehalten regeln (vgl. Avenarius, H. u.a., vgl. 
auch Ruhloff (2004)). Eben dieser Rahmen allerdings wird seit einigen Jahren von 
vielen nationalstaatlichen Regierungen gravierend verändert:

Nach den Vorstellungen des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur etwa wird staatlichen Schulen »Autonomie« jetzt in vier Berei-
chen eingeräumt: Im Zusammenhang damit, dass sie bereits seit einiger Zeit auf-
gefordert sind, eigene Profi le und Schwerpunkte zu setzen, sind sie nun erstens zu 
einer »standortbezogenen Nutzung der Spielräume in den Lehrplänen« berechtigt 
(vgl. BMBWK (2005), S. 61). Zweitens sind sie nun »hinsichtlich innerer Organisati-
on« eigenständig, also bezüglich »der Stundentafel, der Verteilung der Unterrichts-
zeit, der Schulorganisation und der Betreuungsformen«, sowie drittens im Bereich 
»Lehrereinstellung und Schulleitung.« Viertens schließlich dürfen bzw. sollen sie 
selbständig haushalten, wobei das ihnen zur Verfügung gestellte »Globalbudget« 
(vgl. ebd.) auch die Möglichkeit beinhaltet, »Aufgaben an Nicht-Lehrer« outzusour-
cen, »z.B. an administrative (Teilzeit-)Kräfte« (vgl. ebd., S. 78).1

Im Folgenden wird eine Besonderheit der aktuellen Schulentwicklung in den Blick 
genommen, die im Kontext dieser Delegation bisher staatlicher Zuständigkeiten 
an die Einzelschulen möglich geworden ist, nämlich Sponsoring und so genannte 
public-private-partnerships. Beide sind in der Erziehungswissenschaft bislang eher 
randständige Themen, wenngleich sich empirisch Hinweise darauf mehren, dass sie 
zu einer Potenzierung der schulischen Abhängigkeit führen können. Mehr noch: Die 
politisch forcierte Kooperation zwischen öffentlichen Schulen und privaten ›Part-
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nern‹ zeigt an, dass sich das staatliche Bildungswesen in einem fundamentalen 
Gestaltwandel befi ndet, der aus pädagogischer Perspektive mit enormen theore-
tischen wie praktischen Herausforderungen verbunden ist.

Der Beitrag stellt dementsprechend den Versuch dar, einige der mit diesem Prozess 
verbundenen Probleme und Chancen auszuloten. Der erste Schritt besteht in einer 
Darstellung der Rahmenbedingungen für Schulsponsoring in Deutschland und Öster-
reich sowie einem Blick auf verschiedene Realisierungsformen (I). Im Anschluss dar-
an widmet sich der zweite Teil der Frage, welche theoretischen Zugänge geeignet 
erscheinen, um Schulsponsoring im Kontext der aktuellen sozioökonomischen Trans-
formationen kritisch zu refl ektieren (II). Der dritte und damit letzte Abschnitt geht 
dann der Frage nach, wie aus pädagogischer Perspektive angemessen auf die bereits 
bestehende Sponsoring- und Kooperationspraxis reagiert werden könnte (III).

I. ›Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing‘?‹ Schulsponsoring in Deutschland und 
Österreich2

Anders als Mäzenatentum und Spendenwesen ist Sponsoring ein betriebswirtschaft-
liches Marketinginstrument. Es zielt auf die Verbesserung des öffentlichen Firmen-
bildes, auf Kundenbindung und auf das Erreichen kaufkräftiger Zielgruppen (vgl. 
Beger (2005)). »Sponsoringaktivitäten verbunden mit Imagewerbung«, so der Befund 
einer aktuellen Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, gehören inzwi-
schen zum »Alltag in deutschen Schulen« (vgl. Schorlemmer (2006), S. 85). Grundlage 
dieser Entwicklung war eine Modifi kation des Schulrechts, die im Zuge der bildungs-
politischen Reformprogramme seit den 1990er Jahren dreizehn von sechzehn Bundes-
länder vorgenommen haben. Steuer-, wettbewerbs- und dienstrechtliche Regelungen 
sowie die konkrete Fassung des Verhältnisses zwischen Schulen und Schulträgern sind 
in ihnen sehr unterschiedlich. Worin die Neuerungen jedoch übereinstimmen, ist zum 
einen ihre Bindung an das Jugendschutzgesetz. Brauereien, Winzer und Destillen dür-
fen mit Schulen also ebenso wenig Sponsoringverträge abschließen wie die Tabakin-
dustrie und Vertreiber von Medien mit jugendgefährdenden Inhalten. Zum anderen 
gilt in allen Ländern, dass Sponsoring die staatlicherseits reklamierte Bildungsauto-
nomie zu respektieren hat: Fördernde Firmen dürfen auf das, was in allgemeinbil-
denden öffentlichen Schulen gelehrt und gelernt wird, keinen Einfl uss nehmen.3

In der öffentlichen Diskussion wird diese Art der Zusatzfi nanzierung üblicherweise 
im Kontext der Rede von Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft, von public-
private-partnerships und Corporate Social Responsibility thematisiert. Dieses Bild 
einer Partnerschaft zwischen Gleichen tendiert jedoch dazu, eine entscheidende 
strukturelle Differenz auszublenden. Beim Schulsponsoring basiert das Verhält-
nis zwischen den Fördernden und den Geförderten auf einem Vertrag, der Leistung 
und Gegenleistung regelt. Die Vertragspartner haben jedoch nicht nur höchst unter-
schiedliche Ausgangsbedingungen dafür, ihren vereinbarten Pfl ichten nachzukom-
men. Sondern sie verfolgen Interessen, deren Kompatibilität durchaus fraglich ist. 
Schulen sind weisungsgebundene Anstalten des öffentlichen Rechts und bemühen 
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sich mit dem Ziel um Sponsoren, ihre öffentlichen Funktionen und Aufgaben (bes-
ser) erfüllen zu können. Das schulbezogene Engagement von privatwirtschaftlichen 
Unternehmen dient hingegen als Mittel, die eigene Wettbewerbsfähigkeit am Markt 
zu verbessern. »›Tue Gutes, und rede darüber‹« lautet die Erfolgsformel (vgl. Cies-
lik (2002), S. 183).

Das ›Scharnier‹, das trotzdem einen Vertrag zwischen beiden Parteien ermöglicht, 
ist die ausschließlich staatliche Zuständigkeit für die Inhalte schulischen Unter-
richts. Dass an dieser Vorgabe nicht gerüttelt werden sollte, schien lange auch in 
Wirtschaftskreisen akzeptiert zu sein. 1998 noch verpfl ichteten sich fünfzig große 
Unternehmen öffentlich, auf »›Inhalte und Konzepte‹ der unterstützten Veranstal-
tungen und Institutionen« keinen Einfl uss nehmen zu wollen (vgl. Schmerr (2002), S. 
193 unter Bezugnahme auf Weber). Entsprechend sahen Beobachter die »Annahme, 
der Sponsor fordere für sein Geld direkte inhaltliche Anpassung«, bald nur noch »in 
provinziellen Varianten« bestätigt (vgl. Weber (2000), S. 9). Wenige Jahre später 
ist diese Einschätzung jedoch nur noch insofern zutreffend, als Forderungen nicht 
mehr nötig sind. Heute reicht es, dass Unternehmen Schulen Angebote machen, um 
ihren Unterricht ›praxisnäher‹ zu gestalten, und oft genug treten Schulen selbst mit 
dieser Bitte an Firmen heran.

Entsprechend herrscht in der Bundesrepublik kein Mangel an Beispielen für Spon-
soringpraktiken, die mit den politischen Richtlinien kaum vereinbar scheinen (vgl. 
Holland-Letz (2005), Schmerr (2006), Schorlemmer (2006)). So geht es an einer nord-
rhein-westfälischen Partnerschule von Siemens im Fach Geschichte um den konzern-
eigenen »›Arbeitsalltag gestern und heute« und in Englisch um das Thema »›Sie-
mens — Global Player‹« (vgl. Institut Unternehmen & Schule (a), (b), o.J.). Dort, wo 
die Metro sponsert, wird über eine fächerübergreifende Reihe zum Thema »Logistik 
und Warenströme am Beispiel Frischfi sch« nachgedacht, während eine andere Schu-
le »Praxisbeispiele aus dem Unternehmen REWE« in ihren Kunst-, Mathematik- und 
Politikunterricht einbindet. Eine Partnerschaft mit T-Mobile wiederum ist Anlass, in 
Deutsch die »SMS-Sprache« zu behandeln und in Erdkunde »Standortfaktoren — Ver-
fl echtung des Unternehmens mit dem Raum« (vgl. ebd.).

Eine indirektere, deshalb aber nicht wirkungslosere Art der Einfl ussnahme auf die 
Unterrichtsinhalte öffentlicher Schulen, ist das Sponsoring von Informationsmateri-
al. Zu dessen Verwendung lassen sich Schulen zum Teil vertraglich verpfl ichten, so 
etwa von einer Sparkasse, die dann entsprechend auch am Unterricht zu Themen 
wie »Planspiel Börse, Geld- und Finanzpolitik«, »EZB oder »e-banking und e-com-
merce« mitwirkt (vgl. Lise-Meitner-Schule 2000/2001). Inhaltlich ähnlich homogen, 
immerhin aber ohne direkten Bezug auf das fördernde Unternehmen Telekom, sind 
auch diejenigen Unterrichtseinheiten, welche die Initiative Schulen ans Netz Lehrern 
online und kostenlos zu den Themen »Grundlagen des Wirtschaftens« offeriert (vgl. 
Lehrer-Online 2005). Und wer es noch einfacher haben möchte, der nutzt von www.
lehrer-online.de aus den Link auf die Seite www.handelsblattmachtschule.de: Dort 
wird »didaktisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial« beworben, »das Sie auch Last-
Minute als ideale Ergänzung in Ihrem Unterricht einsetzen können«, z.B. Übungs-
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blätter zum theoretisch stark umstrittenen Thema Humankapital (vgl. Handelsblatt 
(2005)).

Auch in Österreich, wo die Bundesregierung 1997 das prinzipielle Werbeverbot im 
Schulunterrichtsgesetz aufhob, ist Schulsponsoring erlaubt (vgl. Maier u.a. (2005)). 
Es gilt zwar einschränkend, dass die eingeworbenen Mittel die Schulen nicht daran 
hindern dürfen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Auch sei »darauf zu achten, dass eine die 
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler beeinträchtigende Beein-
fl ussung z.B. durch nicht altersadäquate Werbung ausgeschlossen wird« (vgl. ebd., S. 
3). Politische Richtlinien oder offi zielle Erlasse in Bezug auf Schulsponsoring existie-
ren bislang jedoch nicht, dasselbe gilt für offi zielle Erhebungen zu Zahl und Gestal-
tung bereits bestehender Sponsoringverträge (vgl. ebd., S. 2). Die Rezeption der 
bereits angesprochenen Studie des Verbraucherschutzbundes im Nachbarland und 
der z.T. erfolgreichen gerichtlichen Klagen gegen Konzerne wie Bahlsen und Kellogs 
scheint jedoch auch hier Bewegung in die politische Debatte um Schule und Sponso-
ring gebracht zu haben:

Aufgrund eines von SPÖ-Abgeordneten vorgebrachten Entschließungsantrags wurde 
Bildungsministerin Gehrer im Mai 2006 in einem parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss zum Thema befragt (vgl. Felzmann/Amon (2006)). Eine Antwort darauf, 
»welche Unternehmen […] an Österreichs Schulen als Schulsponsoren auf[treten]«, 
und ob in Bezug auf den »Lebensmittel-, Getränke- und Gastronomiebereich« Maß-
nahmen geplant seien, um nur die Hersteller gesunder Produkte als Schulsponsoren 
zuzulassen, blieb sie aber mit dem Verweis schuldig, »Kooperationen von Schulen 
mit Wirtschaftsunternehmen« fi elen »grundsätzlich in den Bereich der Schulauto-
nomie« (vgl. ebd., S. 4). Diese »entlarvenden« Äußerungen, wie der abschließende 
Report des Ausschusses kritisiert, brachten die Parlamentarier jedoch nicht dazu, 
der Beschlussvorlage mehrheitlich zuzustimmen: Man einigte sich stattdessen auf 
den Antrag, der »Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen.« (vgl. ebd., 
S. 5). Es wird dementsprechend abzuwarten bleiben, ob und wie die schulische Frei-
heit, sich private Sponsoren zu suchen, seitens der österreichischen Regierung Ein-
schränkungen erfahren wird.

II. Schulsponsoring und public-private-partnerships im Kontext sozioökonomischer 
Transformationsprozesse

Aus dem Blick auf die skizzierte unternehmerische Einfl ussnahme auf staatlichen 
Unterricht ergibt sich eine einigermaßen befremdliche Situation. Denn wie bedenkt 
man diese Praktiken angemessen, ohne im Wissen um die pädagogisch nicht unprob-
lematische Geschichte und Gegenwart des modernen Unterrichthaltens in den ver-
breiteten Ruf nach einem schlichten Mehr an Staat einzustimmen?

Als »parapädagogische Organisation« hat die staatliche Schule der Moderne nämlich 
Aufgaben und Funktionen, die sich mit dem erziehungswissenschaftlichen Refl exi-
onsniveau in Bezug auf Bildung und Erziehung, Lehren und Lernen kaum vereinbaren 
lassen (vgl. Fischer (1978)). Theoretisch radikal schulkritische Stimmen wie die von 
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Wolfgang Fischer sind heute zwar selten geworden. Und zumindest im Blick auf die 
derzeitigen Alternativen spricht durchaus einiges dafür, gewisse Verdienste öffent-
licher Bildungsanstalten anzuerkennen. Ob zu ihnen die immer wieder beschwore-
nen Beiträge zu Demokratie und Mündigkeit oder auch die aktualisierte und nicht 
weniger gebetsmühlenartig vorgebrachte Version unter den Schlagwörtern Lernen 
des Lernens und Selbständigkeit gehören, mag hier dahin gestellt bleiben. Wichtiger 
dürfte sein, dass staatlich organisierte Schule bislang auch die Möglichkeit bot, Dis-
tanz vom Geschehen zu wahren: Unterricht hatte etwas mit Muße (scholé) zu tun, 
also weder mit klassischer Faulheit noch modischem Wellness, sondern mit Abstand 
von dem, was Nietzsche Lebensnot nannte (vgl. Ruhloff (1997), S. 26, Schirlbauer 
(2005a)). Gleichzeitig ist die öffentliche Schule in der Moderne bislang wohl die wir-
kungsmächtigste Institution, um wissenschaftliches Wissen allgemein zugänglich zu 
machen.4

Mit einer solchen, auf Refl exion setzenden Vorstellung von Schule allerdings räumt 
die europäische Bildungspolitik heute gründlich auf. Analog zur Regierung des öffent-
lichen Sektors orientiert sich auch die Schulpolitik am so genannten Neuen Steue-
rungsmodell bzw. New Public Management. Dessen Grundzüge lassen sich mit den 
Stichworten ›Aktivierung‹, ›Flexibilität‹, ›Kundenorientierung‹ und ›Qualitätssiche-
rung‹ umreißen. Die Autonomisierung der Schule gehört zu einer Vielzahl von Pro-
grammen, die staatliche Institutionen effi zienter und konkurrenz-, d.h. ›zukunfts-
fähig‹ machen sollen. Gleichzeitig jedoch nimmt die »Zahl der Vorschriften an 
die Schulen […] gegenwärtig nicht ab sondern zu; die »Regelungsdichte« steigt. 
In Deutschland kommt es zu einer Hybridbildung von alten und neuen Formen der 
Außenlenkung von Schulen, einer Überlagerung und Kombination detaillierter input-
Verwaltung mit gelegentlichen output-Kontrollen« (vgl. Flitner (2006), S. 265).

In dem inzwischen sehr breiten Spektrum von Untersuchungen, die sich interna-
tional kritisch mit diesen ökonomisch induzierten Reformen im Bildungsbereich 
beschäftigen, scheinen sich vor allem zwei Ansätze für eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Schulautonomie und Sponsoring zu eignen:

Dies sind erstens die so genannten governementality studies, die sich vor allem im 
angelsächsischen, seit einigen Jahren aber auch im deutschsprachigen Raum (exemp-
larisch Bröckling/Krassmann/Lemke (2000), Opitz (2004), Pieper/Gutiérrez Rodrí-
guez (2003), Weber/Maurer (2006)) den Transformationen des öffentlichen Sektors 
widmen. Im Anschluss an Foucaults Überlegungen zur Geschichte der Gouvernemen-
talität (Foucault (2004)), werden hier vor allem die aktuellen Techniken des Regie-
rens auf die in ihnen vorausgesetzten Rationalitätsformen hin untersucht. Denn was 
die verschiedenen Reformprogramme verbindet, ist ein verändertes Set von Len-
kungsstrategien. Dieses setzt nicht mehr auf offene Disziplinierung, sondern auf indi-
rekte Kontrolle und darauf, über das Nahelegen bestimmter Selbstverhältnisse die 
Mitwirkungsbereitschaft der regierten Subjekte zu erhöhen. Die Transformation des 
öffentlichen Bildungswesens wird dementsprechend vor allem auf die Art und Wei-
se hin analysiert, in der die dort Lehrenden und Lernenden motiviert werden sol-
len, an der Gestaltung der Reformen aktiv mitzuarbeiten (vgl. u.a. Liesner (2005), 
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Patzner (2005), Peters (2001), Simons (2005), Masschelein/Simons (2005)). Wer wird 
in den Programmen, die Schulen und Universitäten in die Freiheit entlassen sollen, 
als was angesprochen? Was bedeutet das Angebot, sich als ein unternehmerisches 
Selbst zu begreifen und die Institution als eine dem förderliche Umgebung für das 
Denken von Bildung und Erziehung, von Lehren und Lernen? Und welche Rolle spie-
len dabei betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente wie Qualitätsmanagement 
und Evaluation?

Ein zweiter, für die Perspektivierung von Sponsoringpraktiken in der allgemeinbil-
denden Schule wichtiger Forschungsstrang richtet sich auf die Implikationen der 
aktuellen Strukturreformen für die Zukunft der Bildung als öffentlichem Gut. Den 
meisten politischen Befürwortern autonomer Schulen und Hochschulen erscheint 
eine stärkere Marktorientierung und ein entsprechender Wettbewerb um ›Kunden‹ 
und fi nanzielle Mittel als unerlässlich, um das Bildungswesen leistungsfähiger zu 
machen. Was aber heißt eine solche Autonomie für die Frage nach Chancengleich-
heit (vgl. Radtke/Weiß (2000))? In welchem Verhältnis stehen die politischen Bemü-
hungen um autonome Bildungsinstitutionen zu dem wachsenden Einfl uss z.B. der 
Bertelsmann-Stiftung auf den öffentlichen Bildungsbereich (vgl. Bennhold (2002))? 
Und um zwei weitere Analysefelder zu nennen, die ebenso aktuell wie drängend 
sind: Was implizieren die internationalen GATS-Verhandlungen für die Zukunft 
öffentlicher Bildung und Erziehung (vgl. Lohmann (2002))? Welche Herausforde-
rungen birgt die Lissabonstrategie für die wissenschaftliche Pädagogik, wenn der 
Versuch zur Implementierung eines ›wissensbasierten europäischen Wirtschafts-
raums‹ »die »Spielregeln« für die Entstehung bildungspolitischer Entscheidungen 
innerhalb der Mitgliedsstaaten verändert, also deren politische Kulturen« (vgl. Flit-
ner (2006), 258, auch Heinemann (2002), Dzierzbicka (2006), Liesner (2006b))?

Der Versuch, die Anregungen und Befunde der beiden Forschungsrichtungen zusam-
men zu denken, ist jedoch nicht unproblematisch. In gouvernementalitätstheore-
tischen Studien spielen nämlich identifi zierbare Akteure und Fragen nach möglichen 
Effekten der neuen Führungsstrategien üblicherweise keine Rolle. Im Vordergrund 
steht die Frage nach dem Wie des Regierens, nicht die nach dem Wer oder nach 
welchen Folgen. Und mehr noch: Prominente Vertreter dieser Forschungsrichtung 
beanspruchen, in ihrer Möglichkeit der Kritik an der »Ökonomisierung des Sozialen« 
über ideologiekritische Argumentationsfi guren hinaus zu gehen (vgl. Lemke/Kras-
mann/Bröckling (2000), S. 19). Im Ausgang von Foucaults Befund, dass sich im 20. 
Jahrhundert »eine Art von ökonomischem Tribunal mit der Absicht« etabliert, »das 
Handeln der Regierung in streng ökonomischen und marktbezogenen Begriffen zu 
beurteilen« (vgl. Foucault (2004), Bd. II, S. 342), betonen sie nämlich, dass die 
Grenzen zwischen dem, was bisher der Sphäre der Ökonomie zugeordnet wurde, 
und dem, was zum Politischen zählte, zunehmend verwischen. »Die Trennung von 
Ökonomie und Politik« wird selbst als »ein politischer Prozess« betrachtet »und die 
Veränderung ihres Verhältnisses« als »das Resultat einer Verschiebung gesellschaft-
licher Kräfteverhältnisse« (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling (2000), S. 25).
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Unter dieser Voraussetzung »breitet sich« — so die Autoren in Distanz zu Beck weiter 
— »auch kein deregulierter oder »desorganisierter« Kapitalismus […] aus, sondern 
ein anders organisierter bzw. regulierter Kapitalismus. Statt das quantitative Modell 
eines Nullsummenspiels zugrunde zu legen (mehr Markt bedeutet weniger Staat)«, 
wird dafür plädiert, »von einer veränderten Topologie des Sozialen auszugehen, in 
der die Bedeutungen dessen, was Ökonomie bzw. Politik meint, neu festgelegt wer-
den« (vgl. ebd.). Studien, die im Blick auf die gegenwärtigen sozioökonomischen 
Transformationen die Verbreitung eines »manipulative[n] »falsche[n]«Wissen[s]« 
konstatieren oder — wie die von Bourdieu — einen »»Prozeß der Rückbildung des 
Staates«« diagnostizieren, tendieren aus gouvernementalitätstheoretischer Per-
spektive deshalb zu »ökonomistischen und ideologiekritischen Verkürzungen in der 
Analyse des Neoliberalismus« (vgl. ebd. unter Bezugnahme auf Bourdieu).

Alternativ dazu wird angeboten, »die Analyse in einem historisch-sozialen Raum zu 
verorten und sie im Hinblick auf ihre Wahrheits-Effekte zu problematisieren« (vgl. 
ebd., S. 23): Welches Wissen also gilt wann und unter welchen Bedingungen als ver-
nünftig, welches nicht? Allerdings haben — so Lemke, Kraßmann und Bröckling im 
kritischen Blick auf die Rezeption des Gouvernementalitätskonzepts, — »Foucaults 
fragmentarische Ausführungen […] bei Anschlussarbeiten die Tendenz zur Konstruk-
tion »reiner« Rationalitäten verstärkt. In der Folge wurde die Frage vernachlässigt, 
wie »irrationale«, »gewaltförmige« oder »unökonomische« Elemente innerhalb von 
politischen Rationalitäten artikuliert werden. Zwang und Repression treten in vielen 
Arbeiten zugunsten der Analyse von Programmtexten und »Führungsmentalitäten« 
zurück, die Heterogenität und Vielfalt von Regierungspraktiken erfahren mehr Auf-
merksamkeit als ihre Zentralisierung und Homogenisierung« (ebd., 18, vgl. auch 
Lemke (2000)).

Gleichzeitig aber, so wäre hier in Bezug auf die erziehungswissenschaftliche Rezep-
tion zu ergänzen, scheint aber auch die umgekehrte Gefahr zu bestehen: Wenn die 
zutreffend analysierte Vereinheitlichung von Regierungsstrategien unter dem Leit-
bild des Unternehmerischen nämlich zu der Überzeugung führt, dass es bei den 
aktuell dominierenden Interpretationsangeboten von Bildung und Erziehung »um 
eine anonyme Interpellation geht und dass das Regime keinen lokalisierbaren oder 
identifi zierbaren Urheber hat« (vgl. Masschelein/Simons (2005), S. 11, Hervorh. 
A.L.), droht die vermeintliche Überlegenheit gegenüber ideologiekritischen Ansät-
zen ihrerseits zum Glaubenssatz zu werden. Diese Befürchtung soll im Folgenden 
am Beispiel einer aktuellen, viel beachteten und anregenden Studie zum europä-
ischen Bildungsraum kurz erläutert werden:

Für Jan Masschelein und Maarten Simons stellt der Ansatz, »unsere Wirklichkeit 
als ein System (»das ökonomische System«) zu deuten, […] eher ein Teil des Pro-
blems als eine Lösung« (vgl. Masschelein/Simons (2005), S. 121). Eine solche Per-
spektive sei eine »Interpellation, die von einem bestimmten Typus des kritischen 
Intellektuellen ausgeht, der gegen die Mobilisierung mobilisieren will, der uns […] 
glauben macht, dass unsere Freiheit durch die Unterwerfung unter ein anderes — 
humaneres — Tribunal garantiert wird.« Ihres »Erachtens [gibt es] so etwas wie ein 
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»System« nicht«, weshalb gegen kapitalismuskritische Anrufungen vorgeschlagen 
wird, dem unternehmerischen Führungsregime der Gegenwart stattdessen »Wider-
stand« dadurch entgegenzusetzen, »schlichtweg andere Dinge zu tun« (vgl. ebd., S. 
122). Eine solche Weiterarbeit am Gouvernementalitätskonzept erscheint mir u.a. 
aus folgenden Gründen problematisch (vgl. auch Liesner (2006a)):

Zum einen macht die neue Rede vom omnipräsenten Regime mindestens ebenso 
skeptisch wie die alte von ›dem‹ System. Dass »staatliche Regierungen (govern-
ments) […] längst nur noch einer von mehreren Herstellungen politischer Ordnungen 
(governance)« sind (vgl. Flitner (2006), S. 246), ist heute wissenschaftlich eben-
so wenig umstritten wie die Feststellung, dass in diese Neuordnung des Regierens 
die Regierten selbst einbezogen werden, z.B. »Universitäten, (Fach)hochschulen 
und Studentenbewegungen« (vgl. Masschelein/Simons (2005), S. 49). Eben deshalb 
aber von der »anonymen Interpellation« eines »Regime[s]« zu sprechen, das »kei-
nen lokalisierbaren oder identifi zierbaren Urheber hat« (vgl. ebd., S. 11), legt nicht 
nur den Eindruck einer tendenziell intangiblen Macht nahe und verstellt den Blick 
auf Brüche, Unstimmigkeiten und Dissens.5

Sie verdeckt darüber hinaus, dass konkrete Protagonisten unternehmerischer Selbst- 
und Weltverhältnisse durchaus benennbar sind (vgl. Young (2002) unter Bezugnahme 
auf George (2001), S. 37). Sie zu negieren und die Schwachstelle des Aufrufs zum 
Unternehmertum stattdessen in seiner »Stärke« zu verorten, dass »er etwas von uns 
verlangt«, dem man sich verweigern kann (vgl. Masschelein/Simons (2005), S. 122), 
könnte einen fatalistischen Rückzug in die Privatheit nahelegen. Ein solcher dürf-
te die kritisierten hegemonialen Kräfte noch verstärken, weil er die Bedeutung der 
öffentlichen Sphäre für die sozioökonomische Gestaltung unseres Zusammenlebens 
unterschätzt. Und ein Verneinen materialer Manifestationen der unternehmerischen 
Interpellation übersieht, dass die Chancen, »schlichtweg andere Dinge zu tun« (vgl. 
ebd.), gesellschaftlich höchst ungleich verteilt sind.

Wer z.B. als ›Kunde‹ der Bundesagentur für Arbeit der Aufforderung nicht nachkommt, 
sich aktiv, fl exibel und kreativ um die eigene Vermarktung zu kümmern, muss mit 
Leistungskürzungen rechnen. Dem diskursiven Angebot also, das »Zusammenleben« 
als »ein Spiel aus Erwartungen und Verpfl ichtungen« zu deuten, »in dem jemand 
einen »Kredit« aufbaut und etwas von einem anderen, der »Schulden« hat, erwarten 
darf« (vgl. ebd., S. 26), können sich zumindest diejenigen nicht entziehen, deren 
einziges Kapital in diesem ›Spiel‹ ihre schlichte Existenz ist. Beide Implikationen 
dürften derzeit gravierendere Probleme darstellen als die von den Autoren beschwo-
rene Gefahr einer ›Freiheitsberaubung‹ durch systemkritische Intellektuelle.6

Eine nicht-positionsdogmatischen Lesart der gouvernementalitätstheoretischen Über-
legungen Foucaults, die Anschlussmöglichkeiten auch für akteursbezogene Forschungen 
bietet, scheint dementsprechend aussichtsreicher zu sein, um die aktuellen Transfor-
mationen im Bildungsbereich kritisch zu analysieren. Um dies im Blick auf die neue 
Freiheit staatlicher Schulen zu unterstreichen, sei zumindest an folgende Verschie-
bungen in der Beziehung des öffentlichen zum privaten Sektor erinnert: 
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• Die gegenwärtigen Neujustierungen des Verhältnisses zwischen Ökonomie und 
Politik geht international einher mit einer gravierenden fi nanziellen Schwächung 
der öffentlichen Haushalte. Diese ist keineswegs ein Sachzwang, sondern gehört 
seit Jahren zu den Strategien globaler Akteure wie z.B. der OECD, des IWF und 
der Weltbank (vgl. Bullard (2002), Lohmann (2006), Young(2002)). Zur Verdeutli-
chung ein Auszug aus einer OECD-Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 1996, in dem 
folgende Stabilisierungsmaßnahmen als politisch risikolos empfohlen werden:

»To reduce the fi scal defi cit, very substantial cuts in public investment or the 
trimming of operating expenditure involve no political risk. If operating expen-
diture is trimmed, the quantity of service should not be reduced, even if the 
quality has to suffer. For example, operating credits for schools or universities 
may be reduced, but it would be dangerous to restrict the number of students. 
Families will react violently if children are refused admission, but not to a gra-
dual reduction in the quality of the education given, and the school can pro-
gressively and for particular purposes obtain a contribution from the families, 
or eliminate a given activity. This should be done case by case, in one school 
but not in the neighbouring establishment, so that any general discontent of the 
population is avoided« (Morrison (1996), S. 28, Hervorh. i.O.).

• Im Bereich der öffentlichen Verwaltung Europas werden zunehmend private 
Unternehmen mit der Wahrnehmung vormals staatlicher Aufgaben betraut. So 
wird z.B. in England die Gemeinde East Riding seit 2005 von der deutschen, 
zur Bertelsmann AG gehörenden Arvato AG verwaltet. Das Dienstleistungsunter-
nehmen ist »für die Bezirksverwaltung in insgesamt fünf Bereichen tätig«, und 
zwar »von der Betreuung des Personals bis hin zum kompletten Management 
der 14 Bürgerbüros« (vgl. Bertelsmann AG 2006). Perspektivisch werden »zwei-
stellige Wachstumsraten« erwartet, da »der Trend zum Outsourcing […] weiter-
hin ungebrochen« sei: »Immer neue Branchen öffnen sich externen Dienstleis-
tungen. Hier sind insbesondere der öffentliche Sektor im Allgemeinen sowie der 
Gesundheitsmarkt im Speziellen zu nennen«, weshalb Arvato in absehbarer Zeit 
»natürlich auch Zentraleuropa und vor allem Deutschland im Visier« hat (vgl. 
ebd.). Unter Berücksichtigung der erwähnten Möglichkeit, an österreichischen 
und deutschen Schulen künftig administrative Aufgaben an Nicht-Lehrer auszula-
gern, und im Blick auf das bereits vielerorts übliche private Management öffent-
licher Gebäude, erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Modellpro-
jekte dann auch auf Schulen erstrecken.

• Der strukturelle und inhaltliche Einfl uss von privaten (Groß-)Unternehmen auf 
die Entwicklung öffentlicher Schulen wächst. Die PISA-Studien etwa werden im 
Auftrag der OECD von der australischen Firma ACER (Australian Council for Edu-
cational Research Ltd.), dem amerikanischen Konzern WESTAT Incorpora tion, 
der niederländischen CITO-Gruppe und der gemeinnützigen amerikanischen 
Organisation ETS (Educational Testing Service) geleitet (vgl. Flitner (2006), S. 
247ff). Nach Flitner besteht »PISAS wirtschaftlicher Erfolg im engeren Sinne […] 
in der Schaffung und Erschließung staatlicher Nachfrage für Schulleitungstests« 
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(vgl. ebd., S. 254) und »als Produkt privater Unternehmen« trage das Programm 
dazu bei, »die Führungskriterien von Wirtschaftsbetrieben in der Form quantifi -
zierender Erfolgsmessungen in die Schulen einzubauen« (vgl. ebd., S. 246).

III. Zwischen Gesinnung und Urteilskraft: Zur Zukunft der Bildung in gesponserten 
Schulen

Mit diesen Beispielen zu beachtenswerten Dimensionen des Themas Schulautono-
mie zurück zur Ausgangsfrage: Was kann aus einer kritischen Refl exion der aktuellen 
Sponsoringpraktiken und anderer public-private-partnerships für die autonome 
Schule gefolgert werden, ohne sich der defensiven und historisch ohnehin problema-
tischen Forderung nach einer Wiedereinsetzung staatlicher Verbote anzuschließen?

Perspektiviert man das Ökonomische als einen »grundlegenden und existentiellen 
Bereich menschlichen Lebens und unserer gesellschaftlichen Tätigkeit«, wäre 
zunächst zu bedenken, ob sich die politisch ins Private geöffneten staatlichen Bil-
dungsinstitutionen heute nicht aktiv an der Gestaltung der ›Ökonomisierung‹ betei-
ligen sollten, anstatt sie dem Engagement von Arbeitgeberverbänden und Initiati-
ven zugunsten einer ›neuen sozialen Marktwirtschaft‹ und damit einem spezifi sch 
reduzierten Ökonomieverständnis zu überantworten (vgl. Lohmann (2005) unter 
Bezugnahme auf INSM (2005)).7 Öffentliche Schulen und Hochschulen könnten 
public-private-partnerships etwa durch den Aufbau von Koordinations- und Evalu-
ationseinrichtungen fördern, die die neuen Kooperationen im Bildungssektor wis-
senschaftlich begleiten, die interessierte Einrichtungen beraten, die Beispiele für 
gelungene Partnerschaften dokumentieren und die bei ›bad practice‹-Fällen öffent-
lich legitimiert und kontrolliert intervenieren (vgl. ebd.).

Im Blick auf das Thema Schulsponsoring erscheint es jedoch sinnvoll, diese Überle-
gungen zugunsten einer aktiven kritischen Förderung von public-private-partner-
ships zumindest um zwei Aspekte zu ergänzen: Denn zum einen könnte es unter 
Berücksichtigung der sehr heterogenen schulischen Kapazitäten zur aktiven Anbah-
nung und Gestaltung solcher Kooperationen angemessen sein, sich im überschau-
baren Rahmen erneut an Fondlösungen zu orientieren. Kommunale Schulträger 
haben zwar in der Vergangenheit bereits versucht, mit diesem Modell zu arbei-
ten: Sponsorengelder wurden über den Gesamthaushalt gleichmäßig auf verschie-
dene Schulen verteilt. Effekt dieser Maßnahme war allerdings, dass die Gelder aus-
blieben: Weder die bis dahin ›drittmittelstarken‹ Einzelschulen waren unter dieser 
Bedingung daran interessiert, weiterhin um Sponsoren zu werden, noch wollten die 
privaten Investoren ihre ›soziale Verantwortung‹ derart paritätisch verwaltet wissen 
(vgl. Cieslik (2002), S. 184f.). Gleichzeitig jedoch ist Sponsoring laut einer Studie 
des Verbraucherzentrale Bundesverbandes bisher »nicht an Schulformen gebunden, 
wenngleich es privilegierte und weniger privilegierte Schulen gibt« (vgl. Schorlem-
mer (2006), S. 170).

Vielleicht aber wären Fondslösungen aussichtsreicher, wenn das Engagement statt 
vom Schulamt von kooperierenden ›autonomen‹ Schulen käme? Vorstellbar sind sol-
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che Kooperationen m.E. dann, wenn sich a) der einzelschulische Besitzindividualis-
mus von der Zurkenntnisnahme der beunruhigenden Ergebnisse internationaler Stu-
dien tangieren ließe, nach denen die gesellschaftlichen Segregationstendenzen mit 
der ›Autonomisierung‹ von Schulen zunimmt (vgl. Radtke/Weiß (2000)). Eine grö-
ßere Anziehungskraft dürften allerdings b) Initiativen haben, die vom Staat eine 
tatsächliche ›Begrenzung seiner Wirksamkeit‹ fordern. »Die mögliche Deregulierung 
trifft« nämlich »in den Strukturen, Denkmustern und internen Konfl ikten der Schul-
verwaltungen der Bundesländer auf viel größere Hindernisse als in den Einzelschu-
len« (vgl. Flitner (2006), S. 265).

Nach Flitner ist »die Mehrzahl der Bildungsverwaltungen […] noch nach Querschnitts-
aufgaben so strukturiert, dass die einzelnen Schulen hier keinen Ansprechpartner 
fi nden, der für ihre Gesamtentwicklung zuständig wäre, ohne in seinen Entschei-
dungen an eine verwaltungsinterne Übermacht von Mit- und Gegenspielern und des-
halb auch in seinen Äußerungen gegenüber den Schulen immer an Gesichtspunkte 
des eigenen, hausinternen Machterhalts gebunden zu sein. Zu einer Freisetzung von 
Eigeninitiativen der Schulen in der Verbesserung ihres »Diensts am Kunden« kön-
nen« ihrer Einschätzung nach »assessments nicht beitragen, solange deren Ergeb-
nisse jeweils zehn konkurrierende Referate zu zehn neuen Verordnungen inspirie-
ren; Voraussetzung für eine produktive Nutzung von assessments wären Reformen 
der Schulverwaltungen, die auf den Bedarf autonomer Schulen an Serviceleistungen 
der Ministerien zugeschnitten sind« (vgl. ebd.).

Zum anderen, mit dem Obigen aber zusammenhängend, wird die praktische Gestal-
tung des Verhältnisses zwischen öffentlichen Schulen und privaten Förderern auch 
von der Qualität künftiger Lehrerbildung abhängen. Ein Großteil der Studierenden, 
die heute die Universität verlassen, werden spätestens nach Referendariat bzw. MA-
Abschluss damit konfrontiert sein, dass ihre Arbeitsstätte die Unterstützung von 
Sponsoren in Anspruch nimmt. Abschließend soll daher noch einmal die von Brein-
bauer vor einigen Jahren aufgeworfene Frage aufgenommen werden: »Muß denn 
der Lehrer gebildet sein« (Breinbauer (2001))?

Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat 
wohl zutreffend erkannt, dass die derzeit geplanten »Maßnahmen an der Basis« nur 
dann »wirklich greifen« werden, wenn »LehrerInnen die notwendigen Informationen 
über die Reformmaßnahmen haben, eine positive Einstellung dazu entwickeln und 
auch über die erforderlichen Kompetenzen verfügen« (vgl. BMBWK (2005), S. 98). 
Lehrerinnen und Lehrer sollen deshalb stärker in ihre »ExpertInnenrolle« eingebun-
den werden, was übersetzt nichts anderes heißen dürfte, als dass das, was sie sol-
len, und das, was sie wollen, über eine zeitgemäße Gesinnung enger aneinander 
zu rücken hat. Die neue Verpfl ichtung zur permanenten und staatlich organisierten 
Weiterbildung, die im Nachbarstaat Deutschland in vielen Bundesländern bereits 
gesetzlich verankert ist, kann ebenfalls als Ausdruck dieser veränderten Lenkungs-
ambition gelten. Dass staatliche Regierungen heute also offensiv die subjektive Hal-
tung ihrer Bediensteten als Bezugspunkt ihrer Führungsstrategien ins Visier neh-
men, erinnert mit Nachdruck daran, dass es aus pädagogischer Sicht unzureichend 
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ist, wenn Lehrer nur über berufsbezogene Kompetenzen verfügen. Es genügt näm-
lich aus systematischen Gründen nicht, Lehrer/innen zugunsten der Schüler/innen 
»mit jenem Wissen und jenem Können (operativen Kompetenzen)« auszustatten, 
»durch die sich ihr Denken und Handeln vom bloßen Hausverstand der Alltagspraxis 
abheben würde« (vgl. Breinbauer (2001), S. 79).

Das Thema Sponsoring und public-private-partnerships ist geeignet, diese Position 
zu stützen. Denn zunächst läge es nahe, im Blick auf die erwähnte Einfl ussnahme 
dafür zu plädieren, dass ein Lehramtsstudium im berufsbezogenen Professionalisie-
rungsprozess künftig auch Folgendes ermöglichen sollte:

• ein historisch und systematisch fundiertes Wissen über die Aufgaben und Funk-
tionen staatlicher Schulen (und darüber, dass es auch eine Zeit des Lehrens und 
Lernens vor der Moderne gab), 

• die Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen für Sponsoring,

• das damit verbundene Wissen, wie Kooperationsverträge gestaltet sein müssen, 
um inhaltliche Einfl ussnahmen auszuschließen,

• die Kompetenz, dieses Wissen in der Kommunikation mit Sponsoren zum Wohl der 
Schüler/innen so zur Sprache zu bringen, dass es pädagogische Kriterien sind, an 
denen sich public-private-partnerships orientieren müssen, und nicht das unter-
nehmerische Interesse an Imagegewinn und Absatzsteigerung. Ihre Investition ist 
dann immer noch in voller Höhe als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar.

Das Letztgenannte allerdings ist ungeheuer schwierig. Unternehmen nämlich rekla-
mieren heute, ihr aktuelles Engagement im Bildungsbereich sei Ausdruck bürgerli-
cher Verantwortung: »Good Corporate Citizen« heißt das offi zielle Selbstverständnis 
zum Beispiel der Telekom (vgl. Lissek (2006), S. 52). Im unternehmerischen Deu-
tungshorizont meint diese Formel, dass die eigene Verpfl ichtung gegenüber Gesell-
schaftern bzw. Aktionären (vgl. Ricke (2004)) mit einer Gemeinwohlorientierung 
problemlos in Einklang zu bringen ist. Private Eigentumsoperationen konkurrierten 
durchaus nicht mit dem öffentlichen Interesse, sondern entsprächen ihm: Wir sind 
auch Bürger des Staates, lautet die Botschaft, die sich beim ersten Hören durch-
aus als positive Antwort auf z.B. gewerkschaftliche Aufrufe zur Übernahme gesell-
schaftlicher Verantwortung verstehen lässt.8 Nicht mitgesagt ist dabei allerdings, 
dass die einen damit Investitionen wie Schulsponsoring meinen, während gleichzei-
tig eine Erhöhung der Unternehmenssteuer als Provokation einer Standortverlage-
rung ins Ausland gilt, und die anderen üblicherweise den Erhalt von Arbeitsplätzen 
und angemessene Löhne.

Hinzu kommt, dass vor allem Großkonzerne über ungleich größere fi nanzielle Mittel 
als staatliche Institutionen verfügen, um ihre Mitarbeiter in Bezug auf die öffent-
liche Vermittlung der eigenen Interessen zu schulen. Wie — um im Jargon zu blei-
ben — kommuniziert man das wissenschaftliche Refl exionsniveau und die aus ihm 
folgenden Ansprüche, wenn man universitär daran gewöhnt ist, dass gewisse diskur-
sive Regeln eingehalten werden? Wie geht man damit um, wenn in Pro- und Contra-
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Gesprächen je nach Bedarf die Argumentationsebenen gewechselt werden, wenn 
systematische Argumente erst als zu abstrakt diskreditiert werden und dann auf 
die Nennung eines konkreten Beispiels die Entgegnung folgt, von solchen (lapida-
ren?) Einzelfällen wisse man nichts? Wenn Leiter einer Abteilung für Unternehmens-
kommunikation wechselnd sehr verschiedene Privatinteressen am Thema anführen, 
nämlich mal als Firmenvertreter, mal als Vater von drei schulpfl ichtigen Kindern?9

Die auf Lehrerinnen und Lehrer zumindest in Leitungspositionen zukommende Auf-
gabe, »zum Wohle der ihnen Anvertrauten« (vgl. Breinbauer (2001), S. 79) kom-
petent mit privaten Investoren über Kooperationsmöglichkeiten zu verhandeln, ist 
also nicht leicht. Gleichwohl sind es nicht die oben genannten Kenntnisse und Fähig-
keiten, die im Blick auf die Zukunft der Lehrerbildung prioritär oder gar notwendig 
erscheinen. Ein fundiertes Wissen über das, was rechtlich zulässig ist, und vielleicht 
auch kommunikatives Können in der Gestaltung der Zusammenarbeit von öffent-
lichen Schulen und privaten Investoren kann man sich bei entsprechendem Bedarf 
durchaus in der berufl ichen Praxis aneignen. Österreichische Schulen sollen bei-
spielsweise in Zukunft »ein Fortbildungsbudget« zugewiesen bekommen, »das für 
fachliche Fortbildung (Ausbildung und Schulentwicklung zu verwenden ist. Damit 
können die Schulen nach eigenem Bedarf und eigener Planung Angebote am ›frei-
en‹ Markt ›kaufen‹ oder auch bei einem PI« (vgl. BMBWK (2005), S. 61) — oder auch, 
so ist hinzuzufügen, bei Verbraucherzentralen. Diese wären für sponsoringbezogene 
Fortbildungen keine schlechte Adresse.

Die Frage jedoch ist, was den Lehrer zur Überwindung einer solchen, schlicht funk-
tionalen Professionalität befähigt: zu »nichts Besserem« also, »als die Struktur-
bedingungen seiner Arbeit als Bedingungen seines pädagogischen Erfolgs fraglos 
anzuerkennen, ohne auch nur dessen gewahr zu werden, dass er sich damit unter 
Regelwissen stellt, ohne nach der, diese Regeln erst produzierenden, Deutung von 
Pädagogik zu fragen« (vgl. ebd., S. 85).

»Deutungen« nämlich, und das gilt für alle Probleme, mit denen Lehrerinnen und 
Lehrer konfrontiert sind, »können im Lichte unterschiedlicher Theorien vielfältig 
sein (nicht beliebig!)«, und »verlässliches Wissen über die einzig zutreffende Inter-
pretation ist ebensowenig verfügbar wie Regeln, die das Wagnis des Interpretierens 
oder Irrens reduzieren helfen könnten« (vgl. ebd., S. 87). Dem Wissen von einem 
unhintergehbaren Nicht-Wissen-Können in Fragen wie der nach der conditio humana 
oder dem Sinn des Ganzen, kommt damit eine zentrale Bedeutung zu. Denn es kann 
nicht nur vor dem Glauben an — wissenschaftlich, politisch oder wie auch immer 
begründete — Heilsversprechen bewahren. Sondern es ist auch die entscheidende 
Voraussetzung dafür, als pädagogisch Tätige/r »die Grenze zwischen dem Wissbaren 
und dem Nicht-Wissbaren strenger und redlicher zu thematisieren« (vgl. ebd., S. 
89, vgl. auch Schrittesser (2005), Wimmer (1996), Liesner/Wimmer (2003)).

Bezogen auf Wirtschaftsunterricht an öffentlichen Schulen würde das Beachten die-
ser Grenze z.B. heißen, dass Schüler/innen in ihm nicht nur lernen, was sich hin-
ter dem Kürzel DAX verbirgt oder welche vertragsrechtlichen Folgen das Mitbieten 
bei einer Internet-Auktion hat. Eine Auseinandersetzung mit Grundfragen des Wirt-
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schaftens müsste ihnen vielmehr ermöglichen, zu begründbaren Urteilen in ökono-
mischen Fragen zu kommen, ohne damit überzeitliche Geltung zu beanspruchen 
und über entsprechend gewisse Prognosen die Zukunft festzustellen. Eine solche 
ökonomische Bildung reduzierte sich dementsprechend weder auf ein Bescheidwis-
sen noch wäre sie eine Kompetenz und sie hielte Abstand zum »Bild einer Ökono-
mie, in der die gegebene Verteilung des Reichtums ebenso selbstverständlich ist wie 
der Besitz von Wertpapieren« (vgl. Schmerr (2002), S. 197).

Eine entscheidende Bedingung für die Anregung solcher Lernprozesse ist allerdings 
nicht die möglichst große Nähe zum wirtschaftlichen Geschehen, etwa über das 
erwähnte ›Planspiel Börse‹, sondern das »vergessene didaktische Prinzip der Distanz«: 
Schüler/innen müssen im Unterricht die Gelegenheit haben, verschiedene Dimen-
sionen eines Problems voneinander unterscheiden zu lernen und diese ohne direkten 
Handlungs- und Anwendungsdruck zu bedenken (vgl. Schirlbauer (2005), S. 75). Erst 
auf der Basis solcher Refl exions- und Abstraktionsleistungen kann unvoreingenommen 
nach sachangemessenen Antworten auf komplexe Fragen gesucht werden.

In diesem Sinne ist Unterricht an öffentlichen Schulen mit einem Sponsoring unver-
einbar, das auf die Ausbildung unrefl ektierter Einstellungen zielt. Der Workshop 
»Freiherr-vom-Stein Wissens GmbH« etwa, den die Degussa-Tochter Stockhausen an 
einer Realschule durchführte, sollte den teilnehmenden Schülern nahelegen, dass 
»eine Schule wie ein Unternehmen funktioniert«, dass persönliche und unterneh-
merische »Leitlinien« zu entwickeln sind und dass »Eigenverantwortlichkeit im Han-
deln« neu defi niert werden muss (vgl. Institut Unternehmen & Schule (b), o.J.). Mit 
ökonomischer Bildung im oben skizzierten Sinne hat dies nichts gemein — hier geht 
es stattdessen um das Antrainieren eines bestimmten Wahrnehmungsmusters und 
um das methodische Einüben von unternehmerischen Denkstilen: »Entrepreneurship 
Education«, so der im angelsächsischen Raum verbreitete Begriff für solche Subjek-
tivierungsangebote, ist die zeitgemäße Form einer in hohem Maße problematischen 
Gesinnungspädagogik (vgl. Liesner (2004)).10

Im Wissen um das bildungsphilosophische Refl exionsniveau zum Thema Freiheit 
erscheint es vor diesem Hintergrund daher notwendig, heute auch in die empi-
rischen Niederungen ihrer aktuellen Fassung vorzudringen. Die aktuellen sozioöko-
nomischen Transformationen führen nämlich auch in der pädagogischen Arbeit an 
Schulen zu »mehr Druck durch mehr Freiheit« (Glißmann/Peters (2001)). Ohne die 
Möglichkeiten der Erziehungswissenschaft als Begleitfach im Lehramtsstudium über-
schätzen zu wollen, intensiviert sich damit die sachliche Notwendigkeit, sich als 
»unnachgiebige Theorie« (vgl. Meyer-Drawe (1988)) in der Lehrerbildung zu enga-
gieren. Unbequeme, weil radikal schulkritische Stimmen, die Refl exion tradierter 
»Tabus über den Lehrberuf« (Adorno (1971)), Skepsis und Widerstreit (Fischer/
Ruhloff (1993)) sollten dabei nicht fehlen. 
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Anmerkungen

1 Für die Bundesrepublik Deutschland vgl. exemplarisch MSJK NRW/Bertelsmann-Stiftung 2006.

2 In die folgenden beiden Kapiteln sind weitergearbeitete Passagen eines Beitrages eingefl os-
sen, den ich im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes verfasst habe (Liesner 
(2006c)). Die Kapitelüberschrift ist angelehnt an Schmerr 2006.

3 Exemplarisch lautet der § 99 des nordrheinwestfälischen Schulgesetzes, dass »Schulen […] 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Schulträger Zuwendungen von Dritten entgegennehmen 
und auf deren Leistungen in geeigneter Weise hinweisen (Sponsoring), wenn diese Hinwei-
se mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar sind und die Werbewirkung 
deutlich hinter dem schulischen Nutzen zurücktritt. Diese Entscheidung trifft die Schullei-
terin oder der Schulleiter mit Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers« (hier 
nach Schorlemmer (2006), 93f).

4 Was und wieviel davon allerdings nach der üblich didaktischen ›Aufbereitung‹ übrig bleibt, 
wäre ein anderes Thema, das hier aus Zeitgründen nicht entfaltet werden kann.

5 Eben das scheint vor allem dadurch provoziert zu sein, dass sich die governmentality stu-
dies überwiegend auf Programme beziehen: auf einen Gegenstand also, in dem vorausge-
gangene und schwelende Konfl ikte nicht mehr sichtbar sind. Vgl. dazu auch Opitz/Reitz/Dra-
heim (2005).

6 Dies auch deshalb, weil die Zahl materialistischer Ideologiekritiker, die der Kapitalisierung 
des Zusammenlebens intellektuell nicht mehr entgegen zu setzen haben als eine Reanima-
tion staatsmonopolistischer Enteignungsforderungen, heute sehr überschaubar ist.

7 Zu einer — allerdings anders gelagerten — Verkürzung scheint auch Foucault zu neigen, wenn 
er in seinen späten Arbeiten zum Neoliberalismus den »Homo oeconomicus […] die Schnitt-
stelle zwischen der Regierung und dem Individuum« nennt, aber hinzufügt, dass dies kei-
neswegs bedeute, »jedes Individuum, jedes Subjekt« sei »ein ökonomischer Mensch« (vgl. 
Foucault (2004), Bd. II., S. 349). Derridas komplexe Überlegungen zum Ökonomischen sind 
hier anregend, bislang erziehungswissenschaftlich aber wenig rezipiert (eine Ausnahme in 
der deutschsprachigen Literatur stellt hier dar Wimmer (2005), S. 33ff).

8 Vgl. die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, an der sich auch Erziehungswissenschaftler 
beteiligen: INSM 2005.

9 So im Rahmen einer Tagung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes am 05.09.2005 in Berlin.

10 Problematischer noch als solche offensiven Bemühungen um eine Beeinfl ussung subjektiver 
Haltungen erscheinen allerdings solche Ansätze, in denen das Normative unsichtbar wird — 
so etwa bei der Royal Society, die ihre naturphilosophisch forschenden Mitglieder in der Prä-
ambel ihrer Statuten von 1663 ausdrücklich zur Enthaltsamkeit in Fragen verpfl ichtete, »die 
Religion, Politik, Ethik oder Erziehung betreffen« (vgl. Masthoff (1990) S. 249ff, vgl. auch 
Schaller (1992)). Für diesen Hinweis danke ich Klaus Schaller. 
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